
Eine Polizeikontrol le zur Feststel lung il-
legalen Aufenthaltes ist grundgesetzwi-
dirig (Verstoß gegen Art.3 Abs. 3 GG),
wenn sie ausschließlich oder überwie-
gend aufgrund der Hautfarbe durchge-
führt wird. 29.1 0.201 3 (aktenzeichen 7A
1 0532/1 2 OVG), Oberverwaltungsgericht
Koblenz.

Außerhalb einer Dienstaufsichtsbe-
schwerde kann rechtl iche Schritte nur
die von der Kontrol le betroffene Person
einleiten. Auch die Antidiskriminierungs-
stel le des Bundes kann nur in Absprache
und mit dem Einverständnis der Betrof-
fenen an die Polizei herantreten.
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